
Änderungen und Ergänzungen zum  
 

Arbeitsvertragsrecht der bayerischen  
 

(Erz-)Diözesen – ABD – 
 

15. Aktualisierung 
 
 
 
 
I. Beschluss der 155. Vollversammlung der Bayerischen Regional-

KODA vom 04./05.07.2012 mit Änderungen in Umsetzung des § 20a 
ABD Teil A, 1. 

 
- Änderungen des ABD Teil A, 1. 
 hier: Entgelttabelle 2013 

zum 1. Januar 2013 

- Änderungen des ABD Teil A, 1. 
hier: Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst 2013 

zum 1. Januar 2013 

 

II. Bekanntmachung in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1. 
 
- Bekanntmachung 

der Bereitschaftsdienstentgelte in Umsetzung der Tarifeinigung in den 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 
kommunalen Arbeitgebern vom 31. März 2012 

zum 1. Januar 2013 

- Bekanntmachung  
der Stundenentgelte gemäß dem Hinweis zu § 8 Absatz 1 Satz 3 ABD Teil A, 1. in 
Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 31. März 2012 

zum 1. Januar 2013 

 

III. Beschluss der 155. Vollversammlung der Bayerischen Regional-
KODA vom 04./05.07.2012 mit Änderungen in Umsetzung des § 4 
Absatz 5 ABD Teil B, 5.  
 

- Änderungen des ABD Teil B, 5. 
 (Regelung für die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen) 
 hier: Entgelttabellen 2013 

zum 1. Januar 2013 

 



 



 



IV. Beschlüsse der 156. Vollversammlung der Bayerischen Regional-
KODA vom 28./29.11.2012 

 
- § 19 ABD Teil A, 1. (Erschwerniszuschläge) 

rückwirkend zum 1. März 2012 
 
- ABD Teil C, 3. (Dienstordnung für Religionslehrerinnen und Religionsleh-

rer im Kirchendienst) 
 hier: Anpassung der Unterrichtspflichtzeit ab dem Schuljahr 2012/2013 
 [in Umsetzung der Änderung der Bestimmungen über die Unterrichtspflichtzeit der 

Lehrkräfte im öffentlichen Dienst an Grund- und Hauptschulen, Förderschulen, 
Realschulen, beruflichen Schulen und Gymnasien (Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 17. Februar 2012)] 

rückwirkend zum 1. September 2012 
 
- ABD Teil C, 7. (Dienstordnung für das pädagogische Personal in den 

katholischen Kindertageseinrichtungen) 
 hier: Entfristung der Regelung über die Verfügungszeit 

zum 1. Januar 2013 
 
- ABD Teil D, 3. [Kirchliche Arbeitszeitordnung (KAZO)] 

zum 1. Januar 2013 
 
- ABD Teil D, 5. (Sabbatjahrregelung) 
 hier: redaktionelle Änderung 

zum 1. Januar 2013 
 
- Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen  
 (Praktikanten-Richtlinien) 
 hier: Neuregelung Urlaub 

zum 1. Januar 2013 

 

V. Redaktionelle Änderungen 
 
- § 3 ABD Teil A, 1. (Allgemeine Vorschriften)  
 hier: Fehlerkorrektur 
- § 18 a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung ) 

hier: Fehlerkorrektur  

- Anlage 2 ABD Teil C, 3.  
hier: neue Übersicht über die Unterrichtspflichtzeiten von Religionslehrkräften an 
staatlichen Schulen (Stand: August 2012) 

- § 3 ABD Teil D, 7. (Personalunterkünfte) 
hier: Änderung der Sachbezugswerte ab 1. Januar 2013 

- §§ 8 und 13 ABD Teil D, 9. (Reisekostenordnung) 
hier: Änderung der Sachbezugswerte ab 1. Januar 2013 

- ABD Teil D, 10c. (Ordnung über die betriebliche Altersversorgung durch 
 Entgeltumwandlung der Beschäftigten im kirchlichen Dienst)  
 hier. Änderung der Grenzbeträge ab 1. Januar 2013 

 



- Verzeichnis der Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA  
Fortschreibung 

- Anhang II: Kirchengesetzliche Ordnungen  
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
hier:  Änderung Deckblatt 

- Anhang II, 8. Kriterienkatalog 
 hier. Neuaufnahme  
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§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen
(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche
Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt
auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 
(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige
Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung
des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben
sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.  
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
1. Die Verletzung der Pflichten gemäß § 3 Abs. 2 kann einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellen; ggf. entsteht

Schadensersatzpflicht. 
2. Die Dienstvorgesetzten haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Beschäftigten in regelmäßigen Abständen über diese Verpflichtungen

belehrt werden. 
3. Die Dienstvorgesetzten haben etwaigen Verstößen nach Möglichkeit durch geeignete organisatorische und personalpolitische

Maßnahmen vorzubeugen. 
(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher
schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen
versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten
oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Eine Nebentätigkeit ist zu
untersagen, wenn und soweit sie 
a) gegen kirchliche oder staatliche Gesetze verstößt, 
b) mit dem Ansehen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar ist, 
c) die/den Beschäftigte/n in Widerspruch zu ihren/seinen dienstlichen Pflichten bringt, 
d) in Konkurrenz zu der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit der/des Beschäftigten steht, 
e) die Zeit oder die Arbeitskraft der/des Beschäftigten so stark in Anspruch nimmt, dass die
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer/seiner arbeitsvertraglich vereinbarten Pflichten beeinträchtigt wird.  
4Auch nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeiten dürfen die Dienstobliegenheiten nicht beeinträchtigen. 
(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäftigte/n zu
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem
beauftragten Arzt kann es sich um eine/n Vertrauensärztin/Vertrauensarzt oder eine
Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
Unter Vertrauensärztin/Vertrauensarzt im Sinne des § 3 Abs. 4 ist eine/ein vom Arbeitgeber mit der Untersuchung beauftragte/r

Ärztin/Arzt zu verstehen. 
(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können
das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie
können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.  
Protokollnotiz zu Absatz 5: 
1. Der Arbeitgeber kann eine Bevollmächtigte/einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen

Gründen geboten ist. 
2. Beschäftigte müssen zu Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden

können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 
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(6) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der
jeweiligen Fassung ist Bestandteil der Arbeitsverträge der Beschäftigten im Dienst der Katholischen
Kirche in den bayerischen (Erz-)Diözesen.1 
1
Vgl. hierzu den Beschluss der Zentral-KODA vom 6.11.2008, abgedruckt in Anhang I. 

(7) 1Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem kirchlichen Arbeitsverhältnis ist die
Schlichtungsstelle anzurufen. 2Das Verfahren richtet  sich nach der „Ordnung für
Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienstgebern und Mitarbeitern aus
dem Arbeitsverhältnis in den bayerischen (Erz-)Diözesen“. 3Das Recht der/des Beschäftigten, das
staatliche Arbeitsgericht fristgerecht anzurufen, bleibt davon unberührt. 4Auf die Anrufung der
Schlichtungsstelle können Arbeitgeber und Beschäftigte/r im Einzelfall einvernehmlich verzichten. 
(8a) Die Beschäftigten haben einen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schaden im Rahmen
des allgemeinen Haftungsrechts dem Arbeitgeber zu ersetzen. 
(8b) Fügen die Beschäftigten in Ausübung ihres Dienstes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
einem Dritten Schaden zu, tritt der Arbeitgeber für den verursachten Schaden ein, soweit es sich nicht
um KFZ-Schäden handelt.  
(8c) Verursachen die Beschäftigten während einer Dienstfahrt weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
einen Schaden, ersetzt der Arbeitgeber den am KFZ der Beschäftigten entstandenen Schaden. Haben
die Beschäftigten für ihr KFZ eine Fahrzeugteilversicherung abgeschlossen, erstattet der Arbeitgeber
bei Teilkaskoschäden nur den Selbstbeteiligungsanteil, den die Beschäftigten zu tragen haben. 
(9) 1In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie in Einrichtungen und sonstigen
Tätigkeitsbereichen, die die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger
enthalten oder die in vergleichbarer Weise  geeignet sind, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, ist
der Arbeitgeber berechtigt, von den Beschäftigten regelmäßig die Vorlage eines aktuellen erweiterten
Führungszeugnisses gemäß den jeweiligen Bestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG)
zu verlangen. 2Die hierbei anfallenden Kosten trägt der Arbeitgeber. 3Enthält das Führungszeugnis
Eintragungen, die nicht dem Zweck der Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen
dienen, unterliegen diese Informationen einem Verwertungsverbot. 4Darüberhinaus ist der Arbeitgeber
berechtigt, von diesen Beschäftigten die Vorlage einer Selbstverpflichtungserklärung gemäß Anlage G
zu verlangen. 5Näheres kann in einer Dienstvereinbarung geregelt werden.   
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§ 18 Leistungsentgelt
(1) 1Ab dem 01. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt ist eine
variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. 
(2) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis zu einer Vereinbarung
eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende
Gesamtvolumen  
-ab 1. Januar 2010 1,25 v. H.,  
-ab 1. Januar 2011 1,50 v. H.,  
-ab 1. Januar 2012 1,75 v. H. und  
-ab 1. Januar 2013 2,00 v. H.  
der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des ABD fallenden
Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende
Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher
Auszahlung der Leistungsentgelte. 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
1. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist vom Arbeitgeber unter Zugrundelegung der Anlage D zu

ermitteln. 
2.Grundsätzlich steht das Volumen des Leistungsentgelts den Beschäftigten des Arbeitgebers zur Verfügung. Für die wertmäßige

Ermittlung des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolumens und zur Auszahlung können bei dem Arbeitgeber

auch mehrere Abrechnungskreise gebildet oder mehrere Arbeitgeber zu einem Abrechnungskreis verbunden werden. Die Maßnahme

darf nicht rechtsmissbräuchlich sein. 
Protokollnotiz: 
Beschließt die Bayerische Regional-KODA einen Teil des Leistungsentgelts für andere Zwecke zu verwenden, mindert sich das für das

Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen um diesen Teil. 
(3) Die Einführung, die Leistungsfeststellung und die Auszahlung des Leistungsentgelts bestimmen
sich nach Anlage E. 
(4) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
Anmerkungen zu § 18: 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für sich genommen keine

arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer

Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen. 
2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen

Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden.  
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§ 18a Besondere Einmalzahlung
(1) In den Jahren 2011, 2012 und 2013 erhalten die Beschäftigten anstelle des Leistungsentgeltes
gemäß § 18 zusätzlich zum Tabellenentgelt eine besondere Einmalzahlung. 
(2) Der Anspruch und die Berechnung der besonderen Einmalzahlung richten sich nach § 20 Absatz 1,
2 und 4 mit der Maßgabe, dass die besondere Einmalzahlung für die Beschäftigten in allen
Entgeltgruppen  
im Jahr 2011 17,60 % 
im Jahr 2012 20,29 % 
im Jahr 2013 23,35 % 
der für die Jahressonderzahlung geltenden Bemessungsgrundlage beträgt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 
1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet und die mindestens vom Beginn des Kalenderjahres an

ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im kirchlichen Dienst gestanden haben, erhalten bei Ausscheiden aus

dem Arbeitsverhältnis ungeachtet des in § 20 Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige besondere Einmalzahlung, wenn sie 
1. wegen 
a) Erreichens der Regelaltersgrenze oder 
b) Bezugs einer Erwerbsminderungsrente oder 
c) Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Altersteilzeit oder 
d) Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses oder 
e) einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden oder wenn sie 
2. in unmittelbarem Anschluss an das Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber des kirchlichen Dienstes wechseln oder wenn sie 
3. wegen 
a) eines mit Sicherheit zu erwartenden Personalabbaus oder 
b) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder 
c) Schwangerschaft oder 
d) Niederkunft in den letzten drei Monaten oder 
e) Aufnahme eines Kindes in ihre Obhut mit dem Ziel der Annahme als Kind oder 
f) Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen 
gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen haben. 
2Bei Beschäftigten, die vor dem 30. September ausscheiden, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes der letzte volle Kalendermonat

des Arbeitsverhältnisses. 3Bei der Bemessungsgrundlage unberücksichtigt bleiben das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit

gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und

Erfolgsprämien, Sonder- und Einmalzahlungen sowie ggf. Zahlungen zur Urlaubsabgeltung. 
  
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
Der bereinigte Bemessungssatz für die Jahre 2012 und 2013 errechnet sich durch Multiplikation des festgesetzten Bemessungssatzes

(2012: 21 % und 2013: 24 %) mit dem Ergebnis des Quotienten 100/(100 + Prozentpunkte der linearen Entgelterhöhung(en) im

jeweiligen Jahr).  
Erläuterung zur Festsetzung des Bemessungssatzes: 
1Ab dem Jahr 2011 errechnet sich der Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung aus dem Zwölffachen des als Gesamtvolumen
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zur Verfügung stehenden Vomhundertsatzes gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1, bereinigt um die im laufenden Jahr erfolgten linearen

Erhöhungen der Tabellenentgelte. 2Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 3Die lineare

Tabellenentgelterhöhung des Jahres 2010 ist in der Bereinigung für das Jahr 2011 berücksichtigt.  
(2a) 1In einer längstens bis 31. Dezember 2013 zu befristenden Dienstvereinbarung zur Auszahlung
eines individuellen leistungsbezogenen Entgelts kann der bereinigte Bemessungssatz für die besondere
Einmalzahlung nach Absatz 2 um bis zu 1/5 gemindert werden. 2Die Summe der sich aus der
Minderung ergebenden Differenzbeträge wird entsprechend der Dienstvereinbarung leistungsbezogen
unter den beteiligten Beschäftigten neben der geminderten besonderen Einmalzahlung zur Auszahlung
gebracht. 
(3) Die besondere Einmalzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für Dezember, spätestens jedoch
Anfang Januar des folgenden Jahres ausgezahlt. 
(4) Die besondere Einmalzahlung ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
(5) Die besondere Einmalzahlung wird neben den Aufstockungsleistungen nach § 5 Teil D, 6. gezahlt
und bleibt bei der Berechnung von Aufstockungsleistungen nach § 5 Teil D, 6. unberücksichtigt. 
(6) 1Kommt bis zum 31. Juli 2013 keine Einigung über die Ausfüllung der Anlage E zustande, finden
die Absätze 1, 2 und 3 bis 5 weitere Anwendung bis solche Bestimmungen erlassen sind oder die
Bayerische Regional-KODA beschlossen hat, dass § 18a nicht mehr anzuwenden ist. 2In diesem Fall
kann die Dienstvereinbarung nach Absatz 2a jeweils für ein Jahr längstens bis 31.12.2015 verlängert
werden. 
1Ab dem Jahr 2011 errechnet sich der Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung aus dem Zwölffachen des als Gesamtvolumen

zur Verfügung stehenden Vomhundertsatzes gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1, bereinigt um die im laufenden Jahr erfolgten linearen

Erhöhungen der Tabellenentgelte. 2Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 3Die lineare

Tabellenentgelterhöhung des Jahres 2010 ist in der Bereinigung für das Jahr 2011 berücksichtigt. Der bereinigte Bemessungssatz für die

Jahre 2012 und 2013 errechnet sich durch Multiplikation des festgesetzten Bemessungssatzes (2012: 21 % und 2013: 24 %) mit dem

Ergebnis des Quotienten 100/(100 + Prozentpunkte der linearen Entgelterhöhung(en) im jeweiligen Jahr). 
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§ 19 Erschwerniszuschläge
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse
beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zugrunde liegenden
Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur bei
Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Erschwernis durch
geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend Rechnung getragen wird. 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. - in besonderen Fällen auch abweichend - des
auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe
2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller
Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Abs. 2. 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden gesondert geregelt. 2Bis
zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung gelten die Regelungen über die Höhe der
Lohnzuschläge gemäß Teil B, 5.1. und 5.2. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung fort. 3Die zu
zahlenden Erschwerniszuschlagsbeträge erhöhen sich mit Wirkung zum 01.09.2012 um 6,3 %. 4Bei
der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5
und mehr aufzurunden. 
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- die Stufe 3 bei Tätigkeit als Religionslehrerin/Religionslehrer im kirchlichen Vorbereitungsdienst
(oder Seminardienst) oder Gemeindeassistentin/Gemeindeassistent (bei Zuordnung nach Anlage 2 K
Teil A, 3.), 
- die Stufe 2 bei Tätigkeit als Religionslehrerin/Religionslehrer im kirchlichen Vorbereitungsdienst
(oder Seminardienst) oder Gemeindeassistentin/Gemeindeassistent (bei Zuordnung nach Anlage 4 K
Teil A, 3.), 
c) in der Entgeltgruppe 3  
- die Stufe 5 bei Tätigkeit als Pfarrsekretärin/Pfarrsekretär, Mesnerin/Mesner (bei Zuordnung nach
Anlage 4 K Teil A, 3.), Kirchenmusikerin/Kirchenmusiker D (bei Zuordnung nach Anlage 4 K Teil
A, 3.), 
d) in der Entgeltgruppe 2  
- die Stufe 5 bei Tätigkeit als Kirchenmusikerin/Kirchenmusiker D (bei Zuordnung nach Anlage 2 K
Teil A, 3.), 
- die Stufe 3 bei Tätigkeit als Kirchenmusikerin/Kirchenmusiker E. 
2

ab 01.03.2012 Erhöhung um 3,5 % (Die Zulage beträgt ab 01.03.2012 196,42 Euro); ab 01.01.2013 Erhöhung um 1,4 % (Die Zulage

beträgt ab 01.01.2013 199,17 Euro); ab 01.08.2013 Erhöhung um 1,4 % (Die Zulage beträgt ab 01.08.2013  201,96 Euro)  
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Anlage A:  Entgelttabelle
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Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt
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Anlage C: Stundenentgelte
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Anlage zu § 1 zur Anlage zu § 44: Anlage F

  
- Anhang zu der Anlage F   
S 2 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern mit staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkung Nr. 1) 
 
  
S 3 
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nr. 1) 
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S 4 
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 2)  
2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung. 
(Hierzu Anmerkung Nr. 1) 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern mit staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 3)  
 
 
S 5 
1. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für
behinderte Menschen. 
(Hierzu Anmerkung Nr. 1) 
2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung, die durch
ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von
Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen der
Entgeltgruppe S 10 Fallgruppe 3 bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 4)  
S 6 
Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 3 und 5)  
  
S 7 
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.  
(Hierzu Anmerkung Nr. 8)  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40
Plätzen bestellt sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 4, 8 und 9)   
 
S 8  
1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 3, 5 und 6)  
2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 7)  
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3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeister oder 
Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Erziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von
Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.  
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)  
4. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeister oder
Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Erziehungsdienst, die durch ausdrückliche
Anordnung als ständige Vertreterin/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Ausbildungs- oder
Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen der Entgeltgruppe S 13
Fallgruppe 6 bestellt sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 4)  
5 .  Beschäf t ig te  in  der  Tä t igke i t  von  Soz ia la rbe i te r innen /Soz ia la rbe i te rn  bzw.
Soz ia lpädagoginnen /Soz ia lpädagogen  mi t  s t aa t l i cher  Anerkennung .   
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)  
 
 
S 9  
1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte
mindestens der Entgeltgruppe S 8 Fallgruppe 1.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 3 und 5)  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/ Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 4 und 8)  
 
S 10   
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 40 Plätzen.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 8 und 9)  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/ Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70
Plätzen bestellt sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 4, 8 und 9)  
3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeister oder
Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Erziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von
großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.  
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)  
S 11  
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
(Hierzu Anmerkung Nr. 1)   
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S 12  
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1 und 11)  
 
  
S 13  
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 70 Plätzen.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 8 und 9)  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100
Plätzen bestellt sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 4, 8 und 9)  
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne von
§ 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten.  
(Hierzu Anmerkung Nr. 8)  
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/ Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt  sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 4, 8 und 9)  
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen bestellt sind.  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 1, 4 und 10)  
6. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeister oder
Gärtnermeisterinnen/ Gärtnermeister im handwerklichen Erziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von
Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen, die sich
durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der Entgeltgruppe S 10
Fallgruppe 3 herausheben.  
(Hierzu Anmerkung Nr. 1) 
S 14  
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des
Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht
Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen
Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit
psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst).  
(Hierzu Anmerkungen Nrn. 12 und 13)  
  
S 15  
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 100 Plätzen.  
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Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt (Sozial- und Erziehungsdienst)
  

 
Für Beschäftigte, die nach der Anlage zu Abschnitt VII 
Sonderregelungen § 44 - Anlage F - eingruppiert sind, gilt die  
vorstehende Tabelle in der Weise, wie sie bei Weiteranwendung  
der Anlage 1a zum BAT gegolten hätte.   

ABD
© ABD , Erstellt am 07.02.2013
Fassung vom 01.01.2013, #15

Teil A

A, 1. Allgemeiner Teil

Anhänge und Anlagen

Anlage B (SuE)



 



 



Anlage C: Stundenentgelte (Sozial- und Erziehungsdienst)
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Anlage 1 Pauschalentgelt für ab dem 1. Oktober 2005 neu eingestellte
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen (Gültig ab 1. Januar 2013)
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Anlage 2 Pauschalentgelt für am 1. Oktober 2005 vorhandene
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen (Gültig ab 1. Januar 2013)
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§ 7 Pflichten
(1) Pflichten der Religionslehrkräfte sind: 
1. Erteilung des katholischen Religionsunterrichtes unter Berücksichtigung der didaktisch-
methodischen Kenntnisse, wie sie sich aus der Situation des von der katholischen Kirche
verantworteten Religionsunterrichtes als ordentlichem Lehrfach an der Schule ergeben, 
2. Zusammenarbeit mit den anderen Lehrkräften der Schule, den Eltern, den Geistlichen und den
Beschäftigten im pastoralen Dienst und den für die Schule vom Diözesanbischof Beauftragten, 
3. Vorbereitung und Mitgestaltung von Schulgottesdiensten, insbesondere zu Beginn und Ende eines
Schuljahres, 
4. Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinden bei der gemeindekatechetischen Hinführung der jungen
Menschen zu Erstbeichte, zu Erstkommunion und Firmung, nach Absprache mit den zuständigen
Geistlichen oder anderen vom Diözesanbischof Beauftragten (Kooperation von Religionsunterricht
und Gemeindekatechese), 
5. aktive Teilnahme am kirchlichen Gemeindeleben, nach Möglichkeit am Dienstort, ansonsten in
ihrer Wohngemeinde, 
6. Teilnahme an den vom Schulreferat bzw. der für Schulen zuständigen Hauptabteilung des
Bischöflichen Ordinariats angeordneten Fortbildungsveranstaltungen. 
(2) Weitere Pflichten ergeben sich aus der staatlichen Lehrerdienstordnung (LDO) bzw. der
Kirchlichen Lehrerdienstordnung (KLDO) und aus weiteren staatlichen Vorgaben, soweit sie
einschlägig sind. 
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§ 8 Unterrichtspflichtzeit
(1) 1Die Unterrichtspflichtzeit bezeichnet die Zahl der Unterrichtsstunden, die Vollbeschäftigte
wöchentlich regelmäßig zu erteilen haben. 2Sie ist Teil der Arbeitszeit im Sinne des § 6 Absatz 1 Teil
A, 1. 3Die Unterrichtspflichtzeit verringert sich bei Religionslehrkräften, denen aufgrund der
nachfolgenden Bestimmungen eine Ermäßigung gewährt wird. 4Anrechnungen hingegen werden in die
Unterrichtspflichtzeit einbezogen.  
Protokollnotiz zu § 8 Absatz 1: 
Zum Zwecke der Entgeltberechnung werden Ermäßigungsstunden wie Anrechnungsstunden behandelt. 
(2) 1Die Unterrichtspflichtzeit von Religionslehrkräften gemäß § 1 Absatz 1 beträgt bei
Vollbeschäftigten derzeit 25,5 Wochenstunden. 2Für Ermäßigungen wegen Alters oder
Schwerbehinderung gelten die jeweiligen Regelungen für Lehrkräfte an öffentlichen Volksschulen in
Bayern entsprechend. 
Protokollnotiz zu § 8 Absatz 2 Satz 1: 
1. Aus gesundheitlichen Gründen kann nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung eine Reduzierung der Unterrichtspflichtzeit

vorgenommen werden. 
2. §§ 6 bis 9 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
Erläuterung zu § 8 Absatz 2 Satz 1:  
Mit dem Begriff „derzeit“ wird klargestellt, dass das von der Bayerischen Regional-KODA bei allen Beschlüssen zur Festlegung der

Unterrichtspflichtzeit gewahrte „Abstandsgebot“ zum Stundendeputat für entsprechende Lehrer des Freistaates Bayern nach oben oder

unten eingehalten wird.  
Protokollnotiz zu § 8 Absatz 2 Satz 2: 
1. Stundenermäßigungen für Religionslehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen richten sich nach Anlage 1. Bei gleichzeitigem

Einsatz an verschiedenen Schularten (Mischeinsatz) ist diejenige Tabelle zugrunde zu legen, die für die Schulart gilt, in der die meisten

Wochenstunden erteilt werden. 
2. Fälligkeit der Altersermäßigung: 
– Religionslehrkräfte, die in der Zeit vom 1. August bis 31. Januar das 58., 60. oder 62. Lebensjahr vollenden, erhalten vom Beginn des

laufenden Schuljahres die jeweilige Altersermäßigung. 
– Religionslehrkräfte, die in der Zeit vom 1. Februar bis 31. Juli das 58., 60. oder 62. Lebensjahr vollenden, erhalten die jeweilige

Altersermäßigung zum Beginn des folgenden Schuljahres. 
3. Religionslehrkräfte in Altersteilzeit erhalten die ihrer tatsächlichen Beschäftigung entsprechende Altersermäßigung. 
4. 1Ermäßigungen wegen Schwerbehinderung sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Vorlage des Bescheides über die Anerkennung

als Schwerbehinderter zu gewähren. 2Die Ermäßigungen enden mit dem Ablauf des Monats, in dem die Schwerbehinderteneigenschaft

selbst endet. 
(3) 1Die Unterrichtspflichtzeit von Beschäftigten im Sinne des § 1 Absatz 2 richtet sich nach der
jeweiligen staatlichen Unterrichtspflichtzeit.  2Für Ermäßigungen wegen Alters und
Schwerbehinderung gelten die jeweiligen Regelungen für die öffentlichen Schulen entsprechend;
dabei ist jeweils diejenige Tabelle zugrunde zu legen, die für die Schulart gilt, in der die meisten
Wochenstunden erteilt werden.  
Protokollnotiz zu § 8 Absatz 3: 
1. Beschäftige in Altersteilzeit erhalten die ihrer tatsächlichen Beschäftigung entsprechende Altersermäßigung. 
2. An Waldorfschulen und an ihnen gleichgestellten Schulen gilt die Unterrichtspflichtzeit von § 8 Absatz 2. 
3. Die Abgeltung von halben Stunden bzw. von Stundenbruchteilen soll vorrangig über ein Arbeitszeitkonto gem. § 6 Absatz 4 Teil D, 4.

 erfolgen. 
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Anlage 2
 
Übersicht über die Unterrichtspflichtzeiten von Religionslehrkräften an staatlichen Schulen (Stand:
August 2012)
  
  

 
  
Abkürzungen: UPZ:
Unterrichtspflichtzeit(en) pro Woche; Lbj.: Lebensjahr; Untst.: Unterrichtsstunde pro Woche (Dauer:
45 Minuten). 
  
  
*Für Lehrkräfte, die das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt für das Schuljahr 2012/2013
eine Übergangsregelung (UPZ jeweils um 0,5 erhöht). 
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§ 6 Besondere Dienstpflichten aller Beschäftigter
Die Beschäftigten haben insbesondere darauf zu achten, dass  
a. Kinder alters- und entwicklungsgemäß beaufsichtigt werden, unter Beachtung der
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), 
b. Kinder nur mit schriftlicher Einwilligung der Eltern die Einrichtung allein verlassen dürfen, 
c. für die Teilnahme an Ausflügen, Veranstaltungen und Projekten die schriftliche Einwilligung der
Eltern vorliegt und genügend Betreuungspersonen anwesend sind, 
d. betriebsfremde Personen nur zu vereinbarten Zeiten die Einrichtung betreten, 
e. sie nur in Absprache mit der Leitung bzw. dem Träger während der Arbeitszeit von der katholischen
Kindertageseinrichtung abwesend sein können. 
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§ 7 Regelung der Arbeitszeit, Verfügungszeit, Mehrarbeit, Fortbildung
und Vergütung
(1) Für das pädagogische Personal in der Kindertageseinrichtung umfasst die durchschnittliche
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit neben der Arbeit mit den Kindern (pädagogische und religiöse
Arbeit) auch die Verfügungszeit. 
(2) 
a)1Unter Verfügungszeit für das pädagogische Personal fallen insbesondere Vor- und Nachbereitung
der Arbeit, Dienstbesprechungen, Elternarbeit, Netzwerkarbeit/Gemeinwesenarbeit sowie
Leitungsaufgaben. 2Die Verfügungszeit ist grundsätzlich in der Einrichtung abzuleisten. 
b)1Die Verfügungszeit in einer Kindertageseinrichtung darf 15 v. H. der gesamten regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit des in dieser Kindertageseinrichtung tätigen pädagogischen Personals
(Gesamtverfügungszeit) nicht unterschreiten. 2Die Verteilung und die Festlegung der zeitlichen Lage
der Verfügungszeit der einzelnen pädagogischen Beschäftigten erfolgt im Rahmen der
Dienstplangestaltung durch die Leitung nach billigem Ermessen. 3Die Leitung erhält auch über die
Gesamtverfügungszeit hinaus im notwendigen Umfang Verfügungszeit für Leitungsaufgaben. 
(3) 
a) 1Die Beschäftigten sind verpflichtet, sich beruflich fortzubilden. 2An Fortbildungsmaßnahmen, zu
denen sie vom Träger verpflichtet werden, haben sie teilzunehmen. 3Die Kosten trägt der Arbeitgeber. 
b) 1Die Beschäftigten erhalten, wenn sie im Einverständnis mit dem Arbeitgeber freiwillig an einer
fachlichen Veranstaltung teilnehmen, Arbeitsbefreiung bis zu fünf Arbeitstage im Kalenderjahr. 250%
der Kosten sowie die Fahrkosten entsprechend der Reisekostenordnung der bayerischen (Erz-
)Diözesen werden vom Arbeitgeber erstattet. 
c) Besinnungstage und Exerzitien, die im Interesse des Arbeitgebers angeboten werden, werden nicht
auf die freiwillige Fortbildung angerechnet. 
d) Die Teilnahme an Arbeitskreisen und Arbeitskonferenzen, zu denen Beschäftigte vom Träger
entsandt werden, stehen dem Dienst gleich. 
(4) 1Darüber hinaus stehen innerhalb der Einrichtung für jede pädagogische Fach- und
Ergänzungskraft – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen
Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im
Kalenderjahr 19,5 Stunden für Zwecke gemeinsamer zusätzlicher Vorbereitung und Qualifizierung zur
Verfügung. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die
Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis der individuell vereinbarten
durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter
entspricht, reduziert. 3Die nach den Sätzen 1 und 2 ermittelten Gesamtstunden werden zu gleichen
Zeitanteilen auf die pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte aufgeteilt. 4Die Leiterin/der Leiter der
Kindertageseinrichtung entscheidet im Einvernehmen mit dem Träger, zu welchen Zwecken im
Rahmen des Satzes 1 die zur Verfügung stehenden Stunden verwendet werden und mit welchen
Arbeits- und Bildungsmethoden die Zwecke erreicht werden sollen. 
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§ 5 Tägliche Arbeitszeit in Sonderfällen
(1) Sofern die Begleitung von Zielgruppen auf längeren Fahrten, Reisen, Freizeiten zu den
dienstlichen Aufgaben der in § 2 genannten Mitarbeiter gehört, kann die tägliche Arbeitszeit auf bis zu
zehn Stunden ohne Zeitausgleich verlängert werden, höchstens jedoch an 60 Tagen im Jahr. 
(2) Für die Dauer von solchen Unternehmungen gelten folgende Ruhezeitregelungen: 
a) Mitarbeiter müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens elf Stunden haben. 
b) Die Dauer der Ruhezeit kann um bis zu zwei Stunden verkürzt werden, wenn die Verkürzung
innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung anderer Ruhezeiten auf mindestens zwölf Stunden
ausgeglichen wird. 
c) Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als
fünf Stunden betragen, können zu anderen Zeiten innerhalb der Frist von vier Wochen ausgeglichen
werden. 
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§ 6 Ruhepausen
Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer
Arbeitszeit von mehr als sechs bis neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als
neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Pausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils
mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Mitarbeiter
nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 
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§ 7 Ruhezeiten
(1) Die Ruhezeit kann bis zu siebenmal innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier
Wochen auf bis zu neun Stunden verkürzt werden, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die
Kürzung der Ruhezeit durch entsprechende Verlängerung der Ruhezeit innerhalb von zwei
Kalendermonaten oder acht Wochen ausgeglichen wird, insbesondere dann, wenn der Mitarbeiter den
Zeitpunkt der dienstlichen Inanspruchnahme nicht selbst bestimmen kann. 
(2) Dauer und Lage der Ruhezeiten bei Rufbereitschaft können den dienstlichen Besonderheiten
angepasst werden, insbesondere sind Kürzungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen während
der Rufbereitschaft zu anderen Zeiten auszugleichen.   
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§ 8 Ausgleich für Feiertagsbeschäftigung
Werden Mitarbeiter an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, müssen sie einen
Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraumes von acht
Wochen zu nehmen ist. 
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Präambel
Bei der Sabbatjahrregelung (SJR) wird Arbeitszeit über einen längeren Zeitraum angespart und
anschließend durch Freistellung abgerufen. Der Gesamtumfang der Tätigkeit – und dementsprechend
auch die Bezüge – wird während der Laufzeit vermindert. Die/der Beschäftigte erbringt zunächst
ihre/seine Arbeitsleistung im jeweils vereinbarten Umfang und spart dadurch ein Wertguthaben i. S. d.
§ 7 SGB IV an (Ansparphase). Am Ende der Laufzeit wird die/der Beschäftigte von ihrer/seiner
Arbeitsverpflichtung freigestellt (Freizeitphase; sog. Sabbatjahr). Durch Einbeziehung der
Freizeitphase entsteht ein Teilzeitarbeitsverhältnis. Die Bezüge sind während der gesamten Laufzeit
gleichmäßig verringert; auch während des Sabbatjahres wird die verminderte Vergütung bezahlt.  

ABD
© ABD , Erstellt am 07.02.2013
Fassung vom 01.01.2013, #15

Teil D Sonst.Regelungen

D, 5. Sabbatjahr

Präambel



 



 



§ 1 Geltungsbereich
Die Bestimmungen der SJR gelten nicht für Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen,
Mitarbeiter in Ausbildungsverhältnissen sowie für Mitarbeiter im Sinne des § 3 Absatz 2 MAVO.  
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§ 2 Antragstellung
(1) Beschäftigte können die Einrichtung und Führung eines Ansparkontos schriftlich beantragen.
Der/dem Beschäftigten ist die Inanspruchnahme der SJR zu gewähren, soweit nicht dringende
dienstliche bzw. einrichtungsspezifische Gründe entgegenstehen. 
(2) Der Beginn der Inanspruchnahme erfolgt gemäß der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Beschäftigter/Beschäftigtem. 
(3) Bei Wiederaufnahme der Beschäftigung besteht kein Anspruch auf Beschäftigung am
ursprünglichen Arbeitsplatz. 
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§ 3 Regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
(1) Durch die Inanspruchnahme der SJR wird die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit der/des
Beschäftigten entsprechend der Vereinbarung zur Änderung des Arbeitsvertrages (Anlage) geändert. 
(2) In der Vereinbarung zur Änderung des Arbeitsvertrages (Anlage) ist der Zeitraum der Ansparphase
sowie der Zeitraum der Freistellungsphase festzulegen.  
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§ 4 Ansparkonto
(1) In einem Zeitraum bis zu 15 Jahren muss die/der Beschäftigte auf einem vom Arbeitgeber zu
führenden Ansparkonto Arbeitszeiten ansparen, aufgrund derer ihr/ihm in der Freizeitphase die
Fortzahlung ihres/seines Entgelts zu gewähren ist. 
(2) Angespart wird grundsätzlich die Differenz zwischen der arbeitsvertraglich vereinbarten
regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit und der für den Zeitraum der Ansparphase
vereinbarten regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. 
(3) Für die Leistung von zusätzlichen Arbeitsstunden sowie für die Dienste zu ungünstigen Zeiten
gelten die Regelungen des Teil A, 1.; diese Ansprüche werden dem Ansparkonto nicht gutgeschrieben;
sie sind der/dem Beschäftigten nach den einschlägigen Regelungen des Teil A, 1. zu gewähren.  
  

ABD
© ABD , Erstellt am 07.02.2013
Fassung vom 01.01.2013, #15

Teil D Sonst.Regelungen

D, 5. Sabbatjahr

§ 4



 



 



§ 5 Bezüge
Während der Ansparphase und während der Freizeitphase erhält die/der Beschäftigte die vereinbarten
Bezüge, die ihm aufgrund des Änderungsvertrages (Anlage gem. § 4 Absatz 1 SJR) zustehen. Die
Beiträge zur Sozialversicherung errechnen sich aus den verminderten Bezügen.  
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§ 2 Personalunterkünfte
(1) Der Wert einer dem Mitarbeiter auf arbeitsvertraglicher Grundlage gewährten Personalunterkunft
ist unter Berücksichtigung ihrer Nutzfläche und ihrer Ausstattung auf die Vergütung anzurechnen. Für
Zeiten, für die kein Vergütungsanspruch besteht, hat der Mitarbeiter dem Arbeitgeber den Wert zu
vergüten. 
(2) Personalunterkünfte im Sinne dieser Regelung sind möblierte Wohnungen, möblierte Wohnräume
und möblierte Schlafräume, die im Eigentum, in der Verwaltung oder in der Nutzung des Arbeitgebers
stehen und die dem Mitarbeiter zur alleinigen Benutzung – bei Mehrbettzimmern zur gemeinsamen
Benutzung durch die festgelegte Personenzahl – überlassen werden. 
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§ 3 Bewertung der Personalunterkünfte
(1) Der Wert der Personalunterkünfte wird wie folgt festgelegt: 
Wertklasse            Personalunterkünfte                                                    Euro je qm Nutzfläche (mtl.)   
1                             ohne ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen                                               7,25   
2                             mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen                                                8,04 
3                             mit eigenem Bad oder Dusche                                                                            9,20  
4                             mit eigener Toilette und Bad oder Dusche                                                        10,22  
5                             mit eigener Kochnische, Toilette und Bad oder Dusche                                 10,901
 
1 Beträge gültig seit 01.01 2013 
1Bei einer Nutzfläche von mehr als 25 qm erhöhen sich für die über 25 qm hinausgehende Nutzfläche
die Quadratmetersätze um 10 v. H. 2Bei Personalunterkünften mit einer Nutzfläche von weniger als
zwölf qm ermäßigen sich die Quadratmetersätze um 10 v. H. 
3Wird die Nutzung der Personalunterkunft durch besondere Umstände erheblich beeinträchtigt (z.B.
Ofenheizung, kein fließendes Wasser), sollen die Quadratmetersätze um bis zu 10 v. H., beim
Zusammentreffen mehrerer solcher Umstände um bis zu 25 v. H. ermäßigt werden; beim
Zusammentreffen zahlreicher außergewöhnlicher Beeinträchtigungen kann die Ermäßigung bis zu 33
1/3 v. H. betragen. 
(2) 1Bei der Ermittlung der Nutzfläche ist von den Fertigmaßen auszugehen. 2Balkonflächen sind mit
25 v. H. und Flächen unter Dachschrägen mit 50 v. H. anzurechnen. 3Die Nutzfläche von Bädern oder
Duschen in Nasszellen, die zwei Personalunterkünften zugeordnet sind, ist den beiden
Personalunterkünften je zur Hälfte zuzurechnen. 
(3) 1Ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 haben Personalunterkünfte,
wenn 
a) in Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Bädern oder Duschen, von Toiletten und von
Kochgelegenheiten für die Bewohner des Wohnheimes, 
b) in anderen Gebäuden als Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Bädern oder Duschen, von
Toiletten und von Kochgelegenheiten zur Benutzung nur durch das Personal des Arbeitgebers
vorhanden ist. 
2Die Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht ausreichend, wenn 
a) für mehr als sechs Wohnplätze nur eine Toilette und ein Bad oder eine Dusche 
oder 
b) für mehr als zehn Wohnplätze nur eine Kochgelegenheit vorhanden ist. 
3Bäder oder Duschen in Nasszellen, die zwei Personalunterkünften zugeordnet sind (Zugang von
beiden Unterkünften bzw. über einen gemeinsamen Vorraum), gelten als eigenes Bad oder Dusche im
Sinne des Absatzes 1. 
(4) 1Mit dem sich aus Absatz 1 ergebenden Wert sind die üblichen Nebenkosten abgegolten. 2Zu
diesen gehören die Kosten für Heizung, Strom, Wasser (einschließlich Warmwasser), die Gestellung
sowie die Reinigung der Bettwäsche und der Handtücher. 3Werden diese Nebenleistungen teilweise
nicht erbracht oder wird die Personalunterkunft auf eigenen Wunsch von dem Mitarbeiter ganz oder
teilweise möbliert, ist eine Herabsetzung des Wertes ausgeschlossen. 
4Wird die Personalunterkunft auf Kosten des Arbeitgebers gereinigt oder werden vom Arbeitgeber
andere als allgemein übliche Nebenleistungen erbracht (z.B. besondere Ausstattung mit erheblich
höherwertigen Möbeln, Reinigung der Körperwäsche), ist ein Zuschlag in Höhe der Selbstkosten zu
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§ 8 Tagegeld
(1) Der Tagegeldanspruch beträgt bei Dienstreisen, die je Kalendertag  
mindestens 8 Stunden und weniger als 14 Stunden dauern 6 €,  
mindestens 14 Stunden und weniger als 24 Stunden dauern 12 €,  
genau 24 Stunden dauern 24 €. 
(2) Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag wird jede Dienstreise für sich berechnet; es wird
jedoch zusammen nicht mehr als ein volles Tagegeld gewährt. 
(3) Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Kalendertage und steht Dienstreisenden ein
Übernachtungsgeld nicht zu, so ist, wenn dies für sie günstiger ist, das Tagegeld so zu berechnen, als
ob die Dienstreise an einem Kalendertag ausgeführt worden wäre. 
(4) Bei Auslandsdienstreisen finden die Sätze der Bayerischen Auslandsreisekostenverordnung
(BayARV) entsprechende Anwendung. 
(5) Der Arbeitgeber kann in begründeten Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der
Wirtschaftlichkeit die Erstattung entstandener notwendiger Auslagen für Verpflegung, die über den
Pauschbeträgen des Absatzes 1 liegen, abzüglich der anzusetzenden amtlichen Sachbezugswerte1 für
Verpflegung zulassen. 
1
 Sachbezugswerte 2013: Frühstück 1,60 €, Mittag-, Abendessen jeweils 2,93 €. 
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§ 9 Übernachtungsgeld
(1) Übernachtungsgeld wird bei einer mindestens achtstündigen Dienstreise gewährt, wenn diese sich
über mehrere Kalendertage erstreckt oder bis drei Uhr angetreten worden ist. Übernachtungsgeld wird
nicht für eine Nacht gewährt, in der die Dienstreise nach drei Uhr angetreten oder vor zwei Uhr
beendet worden ist. 
 
(2) Das Übernachtungsgeld für eine außerhalb des Wohnortes verbrachte Nacht beträgt 20,-- €. 
 
(3) Bei Auslandsdienstreisen finden die Sätze der Bayerischen Auslandsreisekostenverordnung
(BayARV) entsprechende Anwendung. 
 
(4) Sind die entstandenen notwendigen Übernachtungskosten höher als das zustehende
Übernachtungsgeld nach Absatz 2, so wird der Mehrbetrag des Übernachtungsgeldes erstattet.
Übernachtungskosten, die die Kosten des Frühstücks einschließen, sind vorab um 20 % des für den
Unterkunftsort maßgebenden Pauschbetrags für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer
Auswärtstätigkeit mit einer Abwesenheit von mindestens 24 Stunden zu kürzen.  
Protokollnotiz zu § 9: 
1Notwendige Übernachtungen im Rahmen von genehmigten mehrtägigen Dienstreisen gelten dienst- bzw. arbeitsrechtlich als

dienstgeberveranlasst, auch wenn die Buchung durch den Beschäftigten selbst erfolgt. 2Auch bei einer Buchung durch den Beschäftigten

selbst sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
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§ 12 Erstattung der Nebenkosten
Zur Erledigung des Dienstgeschäfts entstandene notwendige Auslagen, die nicht nach den §§ 5 bis 11
zu erstatten sind, werden als Nebenkosten erstattet. 
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§ 13 Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen unter acht Stunden
Dauer und bei Dienstgängen
Bei Dienstreisen unter acht Stunden Dauer und bei Dienstgängen stehen Dienstreisenden
Fahrkostenerstat tung (§ 5),  Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung (§ 6) und
Nebenkostenerstattung (§ 12) zu. Daneben werden die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für
Verpflegung, abzüglich der jeweils geltenden amtlichen Sachbezugswerte1gewährt. 
1
 Sachbezugswerte 2013: Frühstück 1,60 €; Mittag-, Abendessen jeweils 2,93 € 
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Teil B
Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA  
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Ergänzungen zum Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung
§ 1 

 
Anspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten der betrieblichen Altersversorgung 

(Ergänzungen zu Nr. 1 des Zentral-KODA-Beschlusses) 
1. Anspruch auf Entgeltumwandlung 
a) Beschäftigte und Arbeitgeber können vereinbaren, dass Beschäftigte einen über den Anspruch von §
3 Nr. 63 EStG hinausgehenden Betrag des Entgelts umwandeln*. 
*Dies sind im Jahr 2013 jährlich 2.784 EUR 
 
b) Machen Beschäftigte von ihrem Anspruch auf Entgeltumwandlung Gebrauch, müssen sie von ihrem
Arbeitsentgelt jährlich einen Betrag in Höhe von mindestens einem Hundertsechzigstel (1/160) der
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV für ihre betriebliche Altersversorgung verwenden (§ 1 a Abs. 1
Satz 4 BetrAVG)*. 
*Dies sind im Jahr 2013 jährlich 202,13 EUR  
 
c) Umgewandelt werden kann 
- ein monatlich gleich bleibender Betrag oder 
- ein monatlich gleich bleibender Betrag zuzüglich in bis zu zwei Monaten ein der Höhe nach von der
Beschäftigten/dem Beschäftigten festzulegender Betrag aus Einmalzahlungen oder 
- in bis zu zwei Monaten ein der Höhe nach von der Beschäftigten/dem Beschäftigten festzulegender
Betrag aus Einmalzahlungen,  
soweit nach der Satzung der Kasse, bei der diese zusätzliche betriebliche Altersversorgung
durchgeführt wird, diese Möglichkeit gegeben wird. 
 
d) Soweit im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV Beschäftigte gemäß § 24 Abs. 8 Teil A, 1. verlangen,
dass ihr Entgelt, das die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, durch Entgeltumwandlung gemäß Teil D,
10 c. für die betriebliche Altersvorsorge verwendet wird, können auch monatlich wechselnde Beträge
umgewandelt werden, soweit nach der Satzung der Kasse, bei der diese zusätzliche betriebliche
Altersversorgung durchgeführt wird, wechselnde Beträge innerhalb eines Jahres abgeführt werden
können. 
 
e) Ist der Arbeitgeber zu einer Durchführung über andere Pensions- und Unterstützungskassen bereit,
kann die betriebliche Altersversorgung auch dort durchgeführt werden.  
 
f) Werden Beschäftigte im Falle eines Arbeitgeberwechsels bei der Bayerischen Versorgungskammer
– Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden – pflichtversichert, kann im Einvernehmen mit
dem Arbeitgeber vereinbart werden, dass eine bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarung bei einer
anderen Kasse fortgeführt wird. 
 
g) 1Beschäftigte, deren betriebliche Altersversorgung nach Maßgabe der Versorgungsordnung B
erfolgt, haben in entsprechender Anwendung dieser Ergänzungen einen Anspruch auf
Entgeltumwandlung bei der SELBSTHILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG, soweit deren Satzung
die Versicherung zulässt. 2Satz 1 gilt auch für die nach § 2 Abs. 2 Versorgungsordnung B von der
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Bayerische Regional-KODA

Beschlüsse 2012
Beschlüsse der 156. Vollversammlung der Bayerischen Regional-KODA am 28./29.11.2012 
- § 19 ABD Teil A, 1. (Erschwerniszuschläge) 

rückwirkend zum 1. März 2012  
- ABD Teil C, 3. 
(Dienstordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst) 
hier: Anpassung der Unterrichtspflichtzeit ab dem Schuljahr 2012/2013 
[in Umsetzung der Änderung der Bestimmungen über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrkräfte im
öffentlichen Dienst an Grund- und Hauptschulen, Förderschulen, Realschulen, beruflichen Schulen
und Gymnasien (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom
17. Februar 2012)] 

rückwirkend zum 1. September 2012   
  
- Änderung des ABD Teil C, 7. 
Dienstordnung für das pädagogische Personal in den katholischen Kindertageseinrichtungen 
hier: Entfristung der Regelung über die Verfügungszeit 

zum 1. Januar 2013 
- ABD Teil D, 3.  
[Kirchliche Arbeitszeitordnung (KAZO)]  

zum 1. Januar 2013  
- ABD Teil D, 5. (Sabbatjahrregelung) 
hier: redaktionelle Änderung 

zum 1. Januar 2013 
- Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen  
(Praktikanten-Richtlinien) 
hier: Neuregelung Urlaub 

zum 1. Januar 2013 
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Anlage 101 [herunterladen] 
I. Beschlüsse der 155. Vollversammlung der Bayerischen Regional-KODA am 04./05.07.2012   
- § 1 ABD Teil A, 1.  
(Allgemeiner Geltungsbereich) 
hier: Änderungen in Folge des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt 

rückwirkend zum 1. April 2012 
- § 18a ABD Teil A, 1. 
(Besondere Einmalzahlung) 
hier: Änderung des Absatz 2 in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 31. März 2012 

rückwirkend zum 1. März 2012 
- ABD Teil A, 2.6. 
(Vorläufige Entgeltordnung für Religionslehrerinnen/Religionslehrer i. K.) 
hier: Erhöhung der Förderschulzulage in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 31. März
2012 

zum 1. September 2012 
- § 8a ABD Teil A, 3. 
(Mehrfachaufstiege bei kirchenspezifischen Berufen) 
hier: Vorläufige Regelung bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung 

rückwirkend zum 1. Oktober 2011 
- ABD Teil B, 4. 
(Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Anpassung an die neuen Bezeichnungen der Bewertungsstufen 

rückwirkend zum 25. Oktober 2011 
- ABD Teil B, 4. 
(Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Lehrkräfte an Realschulen als Systembetreuer 

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter Lehrkräfte an Schulen
in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der Lehrkräfte, Schulleiterinnen und
Schulleiter an katholischen Schulen 

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter Lehrkräfte an Schulen
in kirchlicher Trägerschaft) 
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hier: 90-Minuten-Regelung für Einsatz in offenen oder gebundenen Ganztagsangeboten 
zum 1. August 2012 

- ABD Teil B, 4.1.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien) 
hier: Entfristung der Vorschrift über Lehrkräfte an Realschulen mit Führungsaufgaben, Erweiterung
auf Gymnasien 

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.1.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien) 
hier: Regelung des Entgelts und der Zahl der Anrechnungsstunden von Schulpsychologen an
Realschulen 

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.3. 
(Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich  beschäftigten Lehrkräften an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Beurteilungsturnus für Systembetreuer und Beratungslehrkräfte 

zum 1. August 2012  
- ABD Teil B, 4.3. 
(Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Berufsbezeichnung „Beratungsrektorin/Beratungsrektor“ für quali-fizierte Beratungslehrkräfte an
Realschulen 

zum 1. August 2012  
- ABD Teil E, 1.1. 
(Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 3 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag für
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
  
II. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der 155. Vollversammlung der Bayerischen Regional-
KODA am 04./05.07.2012 mit Änderungen in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1. 
- Änderungen des ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
- ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 12 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) – vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
- Änderung des ABD Teil A, 3. 
(Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag zur
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Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des
Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005 
verschiedene Instandsetzungsdaten 
  
III. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der 155. Vollversammlung der Bayerischen
Regional-KODA am 04./05.07.2012 mit Änderung in Umsetzung des § 2 Absatz 3 Satz 4 ABD Teil
D, 8.  
- ABD Teil D, 8. 
(Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende) 
hier: Änderung von Bestimmungen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 31. März 2012 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
  
IV. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der 155. Vollversammlung der Bayerischen
Regional-KODA am 04./05.07.2012 mit Änderung in Umsetzung des § 8b ABD Teil E, 1.1. 
- ABD Teil E, 1.1. 
(Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 4 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag für
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil BBiG – vom 13. September
2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
  
V. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der 155. Vollversammlung der Bayerischen Regional-
KODA am 04./05.07.2012 mit Änderungen in Umsetzung des § 4 Absatz 5 ABD Teil B, 5.  
- Änderungen des ABD Teil B, 5. 
(Regelung für die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen) 
hier: Erhöhung der Pauschalentgelte in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 31. März
2012 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
VI. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme 155. Vollversammlung der Bayerischen Regional-
KODA vom 04./05.07.2012 mit Änderungen in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1. 
- Regelung über eine einmalige Pauschalzahlung 2012 und 2013 in Umsetzung des Tarifvertrages über
eine einmalige Pauschalzahlung 2012 und 2013 (VKA) vom 31. März 2011 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
VII. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der 155. Vollversammlung der Bayerischen
Regional-KODA am 04./05.07.2012 mit Änderung in Umsetzung des § 14a ABD Teil E, 2. 
- ABD Teil E, 2. 
(Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag für
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 
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verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
VIII. Zustimmende Kenntnisnahme der Bayerischen Regional-KODA in Umsetzung des § 7 Absatz 2
Satz 2 ABD Teil D, 6a. 
- ABD Teil D, 6a. 
(Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – FlexAZR –) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 2 vom 31. März 2012 zum Tarifvertrag zu flexiblen
Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte  – TV FlexAZ – vom 27. Februar 2010 

zum 1. März 2012 
  
Anlage 100 [herunterladen] 
Beschlüsse der 154. Vollversammlung vom 29.02.2012 
- Anlage zu § 1 zur Anlage zu § 44: Anlage F ABD Teil A, 1. 
hier: Eingruppierung von Beschäftigten als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit
Integrationsplätzen 
Änderung der Anmerkung Nr. 9 im Anhang zu der Anlage F  

rückwirkend zum 1. Januar 2012 
 
- § 16 ABD Teil E, 1. (Beendigung des Ausbildungsverhältnisses) 
hier: Fristverlängerung der Protokollnotiz 

mit Wirkung zum 29. Februar 2012 
- ABD Teil B, 4. 
(Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: redaktionelle Änderungen in Umsetzung des neuen Dienstrechts in Bayern  

rückwirkend zum 1. Januar 2011 
- ABD Teil B, 4.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter Lehrkräfte an Schulen
in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Streichung der Protokollnotiz zu Nr. 5 ABD Teile B, 4.1.1. mit B, 4.1.2.  

zum 1. Mai 2012 
- ABD Teil B, 4.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter Lehrkräfte an Schulen
in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Klarstellung  

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.1.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien) 
hier: Neuregelung Beratungslehrkraft  

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.3. 
(Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Anpassung an die Lehrerberufsbezeichnungsverordnung 

ABD
© ABD , Erstellt am 11.02.2013
Fassung vom 01.01.2013, #15

Anhang I: Beschlüsse

BayRK

Beschlüsse 2012 S.5



 



 



 
zum 1. August 2012 

- ABD Teil B, 4.3. 
(Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Beurteilungsturnus für die Beurteilung von Schulleiterinnen und Schulleitern  

zum 1. August 2012 
- ABD Teil B, 4.3.  
(Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft) 
hier: u. a. redaktionelle Änderungen  

zum 1. August 2012 
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Beschlüsse 2011
Anlage 99 [herunterladen] 
Beschlüsse der 153. Vollversammlung vom 30.11./01.12.2011  
- § 14 ABD Teil A, 1. (Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit) 
hier: Höhe der persönlichen Zulage 

zum 1. Februar 2012   
 
- § 20b ABD Teil A, 1. (Einmalige Sonderzahlung 2009) 
hier: Aufhebung 

zum 1. Februar 2012  
- § 29 ABD Teil A, 1. (Arbeitsbefreiung) 
hier: Freistellung von der Arbeit 

zum 1. Februar 2012  
- Anlage 4 ABD Teil A, 3. (Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den
Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung
stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge) 
hier: Änderung in Anpassung an § 16 Absatz 2 ABD Teil A, 1.  

zum 1. Februar 2012  
- Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinien) 
hier: Praktikanten im Sozialpädagogischen Seminar (SPS) 

zum 1. Februar 2012   
   
Anlage Nr. 98 [herunterladen] 
I. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 26.10.2011 
 
-  § 17 ABD Teil A, 3. (Eingruppierung) 
    hier: Umsetzung des Vermittlungsvorschlages vom 07.10.2011  

zum 1. Januar 2012 
  

II. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der Bayerischen Regional-KODA vom 26.10.2011 mit
Änderungen in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1.: 
- ABD Teil D, 12. (Regelung über eine einmalige Pauschalzahlung 2011 in Umsetzung des
Tarifvertrages über eine einmalige Pauschalzahlung vom 2. August 2011) 

rückwirkend zum 1. Januar 2011  
  
Anlage Nr. 97 [herunterladen] 
Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren vom 29.07.2011: 
- ABD Teil B, 4.1. [Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft (SR-L)] 
hier: Verzicht auf die dienstliche Beurteilung nach Vollendung des 58. Lebensjahres  

rückwirkend zum 1. Januar 2011  
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- ABD Teil B, 4.1. [Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft (SR-L)] 
hier: Verzicht auf die Absenkung der Eingangsbesoldung  

rückwirkend zum 1. Mai 2011  
  
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Realschulen
und Gymnasien) 
hier: Erhöhung der Zulage für Realschuldirektorinnen/Realschuldirektoren – Übernahme der
Regelungen für die entsprechenden Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern  

zum 1. Januar 2012  
  
- ABD Teil B, 4.3. (Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten
Lehrkräften an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Klarstellung Dienstgeberveranlassung rückwirkend  

zum 1. Januar 2011  
  
- ABD Teil B, 4.3. (Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten
Lehrkräften an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Einräumung des Rechts zum Führen einer höheren Berufsbezeichnung für Fachlehrkräfte
entsprechend den Wartezeiten für die Beamten des Freistaats Bayern rückwirkend  

zum 1. Januar 2011  
  
Anlage Nr. 96 [herunterladen]  
  
I. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 29./30.06.2011  
- § 3 ABD Teil A, 1. (Allgemeine Arbeitsbedingungen) 
hier: Prävention von sexuellem Missbrauch  

zum 1. September 2011  
- § 5a ABD Teil A, 1. (Freiwillige Qualifizierungsmaßnahmen) 
hier: Anfügen einer Protokollnotiz zu § 5a Absatz 1  

zum 1. September 2011  
- § 36d ABD Teil A, 1. (Kostenpauschale bei Fehlgeburten) 
hier: Erweiterung der Zahlung der Kostenpauschale bei Fehl- oder Totgeburten  

zum 1. September 2011  
- Abschnitt VIII „Anhänge und Anlagen“ ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 11 vom 24. Januar 2011 zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) – vom 13. September 2005  

rückwirkend zum 1. Januar 2011  
- Vorläufige Entgeltordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro  
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zum 1. September 2011  
- Dienstordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro  

zum 1. September 2011  
- ABD Teil D, 3. [Kirchliche Arbeitszeitordnung (KAZO)] 
hier: Verlängerung der Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit in besonderen Fällen  

zum 1. September 2011  
- Änderung des ABD Teil D, 4. (Arbeitszeitkontenregelung) 
hier: Verlängerung der befristeten Regelung  

zum 1. August 2011  
- ABD Teil D, 6a. (Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – FlexAZR –) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 vom 8. Dezember 2010 zum Tarifvertrag zu
flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – Tarifvertrag FlexAZ – vom 27. Februar 2010  

rückwirkend zum 1. Januar 2011  
- Bayerische Regional-KODA-Ordnung (BayRKO) 
hier: Ausführungsbestimmungen zu § 8 Absatz 3 BayRKO  

zum 1. September 2011  
  
II. Beschluss und zustimmende Kenntnisnahme der Bayerischen Regional-KODA vom 29./30.06.2011  
- ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 6 vom 8. Dezember 2010 zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005  

verschiedene Inkraftsetzungsdaten  
  
III. Zustimmende Kenntnisnahme der Bayerischen Regional-KODA vom 29./30.06.2011  
- ABD Teil D, 12. (Regelung über eine einmalige Pauschalzahlung 2010) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 vom 8. Dezember 2010 zum Tarifvertrag über eine
einmalige Pauschalzahlung 2010 vom 27. Februar 2011  

zum 1. Januar 2010  
  
IV. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA im schriftlichen Umlaufverfahren vom 20.07.2011  
- ABD Teil C, 7. (Dienstordnung für das pädagogische Personal in den katholischen
Kindertageseinrichtungen) 
hier: Verlängerung der Befristung von § 7 Absatz 2  
  
Anlage Nr. 95 [herunterladen]  
Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 17.03.2011  
  
- § 19 ABD Teil A, 1. (Erschwerniszuschläge) 
hier: Erhöhung der Beträge ab 01.09.2010 rückwirkend  

zum 1. Januar 2010  
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- Dienstordnung für das pädagogische Personal in den katholischen Kindertageseinrichtungen (ABD
Teil C, 7.) 
hier: Verlängerung der bis zum 30. Juni 2011 geltenden Regelung zur Überprüfung der Bestimmungen
zur Verfügungszeit  

zum 30. Juni 2011  
- Verlängerung der bis zum 31.12.2010 geltenden Regelung über eine ergänzende Leistung an
Beschäftigte und Auszubildende (sog. Ballungsraumzulage) und Änderung von Bestimmungen (ABD
Teil D, 8.)  

verschiedene Inkraftsetzungsdaten  
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Beschlüsse 2010
Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen [herunterladen]  
hier: Änderung der Richtlinien in Anpassung an die Richtlinien der VKA für die Zahlung von
Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinien der VKA) vom 13. November 2009 
  
Anlage 94 [herunterladen]  
I. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 30.09.2010  
  
- Anhang zu § 16 (Besondere Stufenregelungen) ABD Teil A, 1. 
hier: redaktionelle Änderung zu Entgeltgruppe 9 

rückwirkend zum 1. Juli 2010 
II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 10.11.2010 
  
- § 18a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung für die Jahre 2007 bis 2012) 
hier: Änderungen und Neufassung 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
- ABD Teil A, 2.6. (Vorläufige Entgeltordnung für Religionslehrerinnen/Religionslehrer i. K.) 
hier: Erhöhung der Förderschulzulage in Umsetzung des Änderungstarifvertrages Nr. 5 vom 27.
Februar 2010 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

rückwirkend zum 1. September 2010 
  
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Realschulen
und Gymnasien 
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch die Dienstrechtsreform geänderten
neuen beamtenrechtlichen Vorschriften und redaktionelle Änderungen 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
- ABD Teil B, 4.1.2. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an beruflichen
Schulen  
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch die Dienstrechtsreform geänderten
neuen beamtenrechtlichen Vorschriften und redaktionelle Änderungen 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
- ABD Teil B, 4.1.3. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Grund- und
Hauptschulen [Volksschulen])  
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch die Dienstrechtsreform geänderten
neuen beamtenrechtlichen Vorschriften und redaktionelle Änderungen 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
- Änderungen des ABD Teil D 
hier: Übernahme der Regelung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für Beschäftigte der
kommunalen Arbeitgeber vom 27. Februar 2010 zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere
Beschäftigte 

zum 1. Januar 2010 

ABD
© ABD , Erstellt am 11.02.2013
Fassung vom 01.01.2013, #15

Anhang I: Beschlüsse

BayRK

Beschlüsse 2010



 



 



- § 9 ABD Teil D, 9. (Übernachtungsgeld) 
hier: Klarstellung Dienstgeberveranlassung 

rückwirkend zum 1. Januar 2010 
  
Anlage 93 [herunterladen] 
I. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 30.06./01.07.2010 
- § 11 ABD Teil A, 1. Teilzeitbeschäftigung 
hier: Hinweis  

zum 1. September 2010 
- Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten 
hier: Einfügung eines § 16a in ABD Teil A, 1. zur Verortung des Zentral-KODA Beschlusses vom
12.11.2009  

rückwirkend zum 1. März 2010 
- § 28 ABD Teil A, 1. (Sonderurlaub) 
hier: Hinweis 

zum 1. September 2010 
- § 36c ABD Teil A, 1. (Erstausstattung bei Geburten) 

zum 1. September 2010 
- Übernahme der Regelungen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst 
hier: Gesundheitsvorsorge in kirchlichen Einrichtungen für Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst 

zum 1. September 2010 
- ABD Teil C, 1. Dienstordnung für Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 

zum 1. September 2010 
-Regelungen für Praktikantinnen und Praktikanten 
hier: Änderung der Regelungen in Anpassung an den Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des
öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009  

rückwirkend zum 1. Dezember 2009  
II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 30.06./01.07.2010 mit Änderungen in
Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1.  
-Änderungen des ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 5 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
-Änderungen des ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 9 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
-Änderung des ABD Teil A, 3. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 5 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag zur
Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des
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Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005 
verschiedene Inkraftsetzungsdaten 

III. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 30.06./01.07.2010 mit Änderungen in
Umsetzung des § 4 Absatz 5 ABD Teil B, 5.  
-Änderungen es ABD Teil B, 5.  
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 2 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag für die
Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen des Bundes (KraftfahrerTV Bund) vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten  
IV. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 30.06./01.07.2010 mit Änderungen in
Umsetzung des § 8b ABD Teil E, 1.1.  
-Änderungen des ABD Teil E, 1.1.  
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 3 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag für
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil BBiG – vom 13. September
2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
V. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 30.06./01.07.2010 mit Änderungen in Umsetzung
des § 14a ABD Teil E, 2.  
-Änderungen des ABD Teil E, 2. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag für
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
VI. Änderungen des ABD in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1. 
-Änderung des ABD 
hier: Umsetzung des Tarifvertrags über eine einmalige Pauschalzahlung 2010 vom 27. Februar 2010  

zum 1. Januar 2010 
-Änderungen des ABD 
hier: Umsetzung des Tarifvertrags über die einmalige Sonderzahlung 2011 vom 27. Februar 2010 

zum 1. Januar 2010  
VII. Bekanntmachung in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1.  
-Bekanntmachung der Stundenentgelte gemäß dem Hinweis zu § 8 Absatz 1 Satz 3 ABD Teil A, 1. in
Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 27. Februar 2010 
  
  
Anlage 92 [herunterladen] 
II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 24./25.03.2010 
- Anlage 2 und 4 ABD Teil A, 3. 
hier: Regelung zu Entgeltgruppe 9 

zum 1. Juli 2010 
- ABD Teil B, 4.1.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien) 
hier: Regelung der Dienstzulage für Lehrkräfte in der Ansparphase der Altersteilzeit im Blockmodell

ABD
© ABD , Erstellt am 11.02.2013
Fassung vom 01.01.2013, #15

Anhang I: Beschlüsse

BayRK

Beschlüsse 2010 S.3



 



 



 
zum 1. April 2010 

- ABD Teil B, 4.3. 
(Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Beförderungen während Altersteilzeit 

zum 1. Juni 2010 
- Änderungen des ABD Teil D, 4. 
(Arbeitszeitkontenregelung) 

zum 1. Juni 2010 
- ABD Teil D, 8. 
(Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende) 
hier: Änderung und Weitergeltung der Regelung 

rückwirkend zum 1. Januar 2010 
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Anhang II: Kirchengesetzliche Ordnungen mit
arbeitsvertragsrechtlicher Relevanz

1. Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse
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Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse
[vom 22.09.1993 (Amtsblatt für die Diözese Augsburg S. 513), geändert durch KAGOAnpG vom
1.Juli 2005 (Amtsblatt für die Diözese Augsburg S. 345), geändert durch 1. GOÄndG vom 1.
September 2011 (Amtsblatt für die Diözese Augsburg (S. 359)] 
  
Die katholischen (Erz-)Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland erlassen, jeweils für ihren
Bereich, 
- in Verantwortung für den Auftrag der Kirche, der Berufung aller Menschen zur Gemeinschaft mit
Gott und untereinander  zu dienen, 
- in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz garantierten Freiheit, ihre Angelegenheiten
selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen, 
- zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen, die die Kirche unterhält und anerkennt, um
ihren Auftrag in der Gesellschaft wirksam wahrnehmen zu können, 
- in Erfüllung ihrer Pflicht, dass das kirchliche Arbeitsrecht außer den Erfordernissen, die durch die
kirchlichen Aufgaben und Ziele gegeben sind, auch den Grundnormen gerecht werden muss, wie sie
die katholische Soziallehre für die Arbeits- und Lohnverhältnisse herausgearbeitet hat,  
die folgende  

Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse.  
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Regelung über eine Vergütung für Auszubildende (§ 8 Absatz 1 ABD Teil E, 1.), wenn das
Vorpraktikum länger als ein Jahr dauert. 
  
12.2.2 Praktikanten im „Sozialpädagogischen Seminar“ nach Anlage 3 der Fachakademieordnung
Sozialpädagogik (FakOSozPäd) erhalten 
a) im ersten Ausbildungsjahr mindestens 50 % der Ausbildungsvergütung für das erste
Ausbildungsjahr nach der Regelung über eine Vergütung für Auszubildende (§ 8 Absatz 1 ABD Teil
E, 1.), 
b) im zweiten Ausbildungsjahr mindestens 50 % der Ausbildungsvergütung für das zweite
Ausbildungsjahr nach der Regelung über eine Vergütung für Auszubildende (§ 8 Absatz 1. ABD Teil
E, 1.). 
2Praktikanten, deren Ausbildungsdauer gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 b) oder Satz 2
FakOSozPäd auf ein Jahr gekürzt wird, gelten als im 2. Ausbildungsjahr stehend.   
  
2.2.3 Berufspraktika 
Praktikantinnen und Praktikanten, die nach Abschluss der schulischen Ausbildung 
a)    für den Beruf der Haus- und Familienpflegerin/ des Haus- und Familienpflegers, 
b)    für den Beruf der Wirtschafterin/ des Wirtschafters 
ein Berufspraktikum ableisten, kann eine Vergütung wie an Praktikantinnen und Praktikanten für den
Beruf der Kinderpflegerin/ des Kinderpflegers, 
 
c)    für den Beruf der Altenpflegerin/ des Altenpflegers, 
d)    für den Beruf der hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin/ des hauswirtschaftlichen Betriebsleiters 
ein Berufspraktikum ableisten, kann eine Vergütung wie an Praktikantinnen und Praktikanten für den
Beruf der Erzieherin/ des Erziehers und 
 
e)    für den Beruf der Psychagogin/ des Psychagogen 
ein Berufspraktikum ableisten, kann eine Vergütung wie an Praktikantinnen und Praktikanten für den
Beruf des Sozialarbeiters  
 
nach der Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten (ABD Teil E, 2.) gewährt werden. 
 
2.3 Fortzahlung der Vergütung 
 
2.3.1 Urlaub 
Für Praktikantinnen/Praktikanten besteht Anspruch auf die Gewährung von Urlaub nach den
Vorschriften für Auszubildende (§ 9 ABD Teil E, 1.1.). 
2.3.2 Sonstige Fälle 
Im Übrigen gilt § 19 Absatz 1 Nr. 2 BBiG entsprechend. 
 
3. Praktikantinnen und Praktikanten, die nicht unter den Geltungsbereich des BBiG fallen 
 
3.1 Begriffsbestimmungen 
1Praktikantinnen und Praktikanten, die nicht unter den Geltungsbereich des BBIG fallen, sind
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insbesondere solche, die ein Praktikum ableisten, das Bestandteil einer Schul- oder
Hochschulausbildung ist (vgl. auch Urteil des BAG vom 19. Juni 1974 - 4 AZR 436/73 - AP Nr. 3 zu
§ 3 BAT). 2Dazu gehören z.B. Praktika von Studierenden der Fachhochschulen während der
Praxissemester, Praktika von Fachoberschülerinnen/ Fachoberschülern, Praktika, die Schülerinnen/
Schüler von Hauptschulen, von Fachschulen oder von Berufsfachschulen (Erzieherinnen/ Erzieher,
Kinderpflegerinnen/ Kinderpfleger usw.) abzuleisten haben, sowie Zwischen- oder Blockpraktika von
Studierenden der Fachhochschulen und der Hochschulen, die in Studien- oder Prüfungsordnungen
vorgeschrieben sind. 3Dies gilt auch für die praktische Ausbildung der Studierenden der Medizin in
Krankenhäusern (Urteil des BAG vom 25. März 1981 - 5 AZR 353/79 - AP Nr. 1 zu § 19 BBiG). 
 
3.2 Höhe der Vergütung 
1Eine gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung besteht nicht. 2Von einer Zahlung der
Vergütung ist ganz oder teilweise abzusehen, wenn kein besonderes Interesse an der Beschäftigung
der Praktikantinnen und Praktikanten besteht. 3Mit Rücksicht auf die Arbeitsleistung, die von den
nachstehend genannten Praktikantinnen und Praktikanten vor Abschluss der Schulausbildung in der
Fach- bzw. Berufsfachschule teilweise erbracht wird, kann während des Praktikums eine Vergütung
wie folgt gezahlt werden: 
 
a)    Erzieherin/ Erzieher                                  höchstens 570,00 EURO monatlich 
 
b)    hauswirtschaftliche Betriebsleiterin/ 
       hauswirtschaftlicher Betriebsleiter          höchstens 570,00 EURO monatlich 
 
c)    Altenpflegerin/Altenpfleger                     höchstens 520,00 EURO monatlich 
 
d)    Haus- und Familienpflegerin/ 
        Haus- und Familienpfleger                    höchstens 520,00 EURO monatlich 
 
e)    Kinderpflegerin/ Kinderpfleger              höchstens 520,00 EURO monatlich. 
 
4Ferner kann an Studierende von Fachhochschulen, die während der Praxissemester eine
berufspraktische Tätigkeit ausüben, eine Vergütung wie folgt gezahlt werden: 
 
a)    im ersten Praxissemester                        höchstens 500,00 EURO monatlich, 
b)    im zweiten Praxissemester                     höchstens 650,00 EURO monatlich. 
 
5Für Studierende von Fachhochschulen und Hochschulen, die während ihres Studiums ein
kurzfristiges Praktikum ableisten, das in Studien- oder Prüfungsordnungen als Prüfungsvoraussetzung
gefordert und nicht Teil des Studiums ist, kann eine Vergütung von höchstens 450,00 EURO
monatlich gezahlt werden. 
 
3.3 Fortzahlung der Vergütung 
Wird eine Vergütung gezahlt, kann entsprechend Ziffer II.2.3 verfahren werden.  
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8. Kriterienkatalog für die Beteiligung von Koalitionen gemäß
Art. 6 Grundordnung (GO) an der Beteiligung der Aufgaben
gemäß Art. 7 Grundordnung
Koalitionen gemäß Art. 6 GO, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen, können sich am
Wahlverfahren beteiligen: 
1. Es handelt sich um eine Koalition in einer Rechtsform gemäß dem staatlichen oder kirchlichen
Recht, die auf diözesaner oder überdiözesaner Ebene in Bayern besteht. 
2. Die Koalition respektiert das verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche (Art. 140
Grundgesetz in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung). 
3. Die Koalition erkennt die Grundordnung bei gleichzeitiger Anerkennung der Eigenart des
kirchlichen Dienstes und der sich daraus ergebenden Loyalitätsobliegenheiten an. 
4. Die Koalition erkennt den „Dritten Weg“ als Grundlage der Gestaltung des kirchlichen
Arbeitsvertragsrechts an. 
5. Es handelt sich um eine Koalition von „kirchlichen Arbeitnehmern“, unabhängig davon, ob sie als
eigenständige Koalition oder als Abteilung innerhalb einer Koalition von Arbeitnehmern geschaffen
worden ist. 
6. Ein oder der Koalitionszweck besteht in der Beeinflussung der Gestaltung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen der Mitglieder. 
7. Die Koalition ist unabhängig bei der Verfolgung ihrer Ziele gemäß Art. 7 GO. 
8. Der Mitarbeiter ist freiwillig Mitglied der Koalition. Es gibt keine Zwangsmitgliedschaft, der
einzelne Mitarbeiter kann jederzeit ein- bzw. austreten.  
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